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Das Volk des Landes Berlin hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Offenlegungspflicht

(1) Alle Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden, die im Zusam-
menhang mit der Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe ste-
hen und zwischen dem Land Berlin und den privaten Anteilseignern 
geschlossen worden sind, sind gemäß § 2 dieses Gesetzes vorbehalt-
los offen zu legen. Satz 1 wie die folgenden Rechtsvorschriften gel-
ten auch für zukünftige Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden.

(2) Von der Offenlegung ausgenommen sind personenspezifische 
Daten natürlicher Personen.

(3) Das Vorliegen des Ausnahmevorbehalts des Absatzes 2 wird 
vom Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit festge-
stellt. Er ist berechtigt, die entsprechenden Daten zu schwärzen.

§ 2
Bekanntmachungen

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unmittelbar nach Ab-
schluss der Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden im Amtsblatt 
für Berlin. Zusätzlich sind die Dokumente des Satzes 1 auf dem Ein-
gangsportal des Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Satz 1 und 2 gelten 
für bereits abgeschlossene Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden 
entsprechend.

§ 3
Zustimmungs- und Prüfungspflicht

Alle Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden gemäß § 1 dieses 
Gesetzes sowie Änderungen bereits bestehender Verträge, die den 

Haushalt Berlins auch hinsichtlich möglicher zukünftiger Folgen im 
weitestgehenden Sinne berühren könnten, bedürfen der Zustim-
mung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Bestehende Verträge, 
Beschlüsse und Nebenabreden bedürfen einer eingehenden, öffentli-
chen Prüfung und öffentlichen Aussprache durch das Abgeordneten-
haus unter Hinzuziehung von unabhängigen Sachverständigen. Für 
die Prüfung der Verträge ist dem Abgeordnetenhaus eine Frist von 
mindestens sechs Monaten einzuräumen.

§ 4
Unwirksamkeit

Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden, die nicht im Sinne die-
ses Gesetzes abgeschlossen und offen gelegt wurden, sind unwirk-
sam. Bestehende Verträge sind unwirksam, wenn sie innerhalb von 
einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht offen gelegt 
werden.

§ 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 4. März 2011

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

Gesetz
für die vollständige Offenlegung von Geheimverträgen zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe

Vom 4. März 2011
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Quedlinburger Straße 11 im Bezirk Charlot-

tenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg, für das das Bezirks-
amt neben weiteren Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungs-
plans beschlossen hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des 
Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ab-
teilung Bauwesen, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Bauaufsicht 
und Fachbereich Stadtplanung aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 
geltend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. März 2011

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

T h i e m e n
Bezirksbürgermeisterin

G r ö h l e r
Bezirksstadtrat

Verordnung 
über die Veränderungssperre VII-3-1B/27 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg

Vom 1. März 2011
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